ZHV IV – Finanzwesen                                                                                     Anlage 4

Regelung zum Erwerb, der Steuerung sowie Finanzierung von Mitgliedschaften

1. Erwerb einer Mitgliedschaft

Für den Erwerb einer Mitgliedschaft der HTW ist ein Beitrittsersuchen an den/die Kanzler/in der HTW - über die Abteilung Finanzwesen - zu richten. Eine Mitglied​schaft kann nur durch einen schriftlichen Antrag erworben werden, der durch den/die Dekan/in bzw. Abteilungsleiter/in der Organisationseinheit zu billigen ist.

Nach Entscheidung, in der Regel durch Beschluss der Hochschulleitung, wird die Beitrittserklärung durch den/die Kanzler/in unterzeichnet.

Im Antrag an den/die Kanzler/in sollte klar definiert sein, auf welcher rechtlichen Grundlage und Steuerungsprinzipien der Verein arbeitet und handelt. Weiterhin soll​ten folgende Angaben enthalten sein:

- Rechtsform des Vereins

- Ziele des Vereins und Kostenaufwand

- Nutzen der Mitgliedschaft.

2. Steuerung an der HTW
Hat die Hochschulleitung über die beantragte Mitgliedschaft entschieden, werden die Unterlagen der Abteilung Finanzwesen übergeben. Diese informiert den/die An​tragsteller/in über den Fachbereich und übersendet in Absprache mit ihm/ihr die Bei​trittserklärung mit entsprechenden Zahlungsmodalitäten an den jeweiligen Empfän​ger. Die Unterlagen verbleiben in der Abteilung Finanzwesen, eine Kopie erhält der Fachbereich.

In der Abteilung Finanzwesen erfolgt der Beratungs- und Steuerungsservice für das Budget der Mitgliedsbeiträge. Hier wird zentral und aktuell eine Aufstellung geführt, in welchen Unternehmen/Vereinen etc. die/der HTW/Fachbereich Mitglied ist. Sie hat sicherzustellen, dass die Mitgliedsbeiträge gemäß den Zahlungsbedingungen über​wiesen werden.

Die Rechnungen über die Mitgliedsbeiträge werden durch die Fachberei​che/Organisationseinheiten sachlich und rechnerisch richtig gezeichnet.

Kündigungen von Mitgliedschaften erfolgen auf schriftlichem Antrag des/der jeweili​gen Fachbereiches/Organisationseinheit gemäß vereinbarter Geschäftsbedingungen.

3. Finanzierung der Mitgliedschaften

Mitgliedschaften in den Fachbereichen zielen in jeder Hinsicht auf die Förderung von Bildung und Wissenschaft. Sie werden finanziert aus dem Budget der Fachbereiche. Dazu erfolgt jeweils zum Jahresende auf Initiative der Abteilung Finanzwesen eine Ansatzänderung (-reduzierung) in adäquater Höhe des Budgets für Lehre und Forschung.
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